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EWG-Freihandelsabkommen
der Schweiz

Gerhard Winterberger

Bestandsaufnahme und Würdigung

Am 22. Juli 1972 fand die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens
zwischen der Schweiz und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft statt.
Dies bedeutet einen Markstein in der schweizerischen Integrationspolitik.
Seit den Integrationsbestrebungen in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre
haben die «Schweizer Monatshefte» in grundsätzlichen Artikeln regelmässig
über die Integrationsentwicklung berichtet. Ich möchte deshalb auf
jeglichen historischen Exkurs verzichten und lediglich in möglichst knappen
Strichen die gegenwärtige Situation umreissen1.

Die Ausgangslage

Der eigentliche Wendepunkt in der Integrationspolitik bildete der im
Dezember 1969 in Den Haag gefasste Beschluss der Gipfelkonferenz der
Europäischen Gemeinschaften, mit Grossbritannien, Irland, Dänemark und
Norwegen Beitrittsverhandlungen aufzunehmen und mit den übrigen EFTA-

Staaten Gespräche zu führen zur Herstellung «besonderer Beziehungen».
Im Jahre 1971 fanden sogenannte exploratorische Gespräche mit der Schweiz
und den andern Neutralen statt. Im Januar dieses Jahres erhielt die Ewg-
Kommission ein vollständiges Verhandlungsmandat von seiten des Ministerrates.

Am 25. April 1972 erteilte der Ministerrat ein neues
Verhandlungsmandat.

Die Verhandlungen auf der Ebene der Volldelegationen erfolgten im
Dezember 1971, im März, Juni und Juli 1972. Vorgängig fanden die
Besprechungen mit der EwG-Kommission über die Hauptfragen in speziellen
Arbeitsgruppen statt. Diese befassten sich mit dem Zollabbau für
Industrieprodukte, mit institutionellen Fragen inklusive Wettbewerbsregeln, mit
den Ursprungskriterien, den kriegswirtschaftlichen Vorbehalten und der
Landwirtschaft. Die direkten Verhandlungen mit der Ewg wurden in den
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Volldelegationen geführt, die schweizerischerseits in hervorragender Weise

von Botschafter Paul Jolies (Stellvertreter: Botschafter Pierre Languetin),
Direktor der Handelsabteilung des Evd, geleitet wurden. Die Wirtschaft
war sowohl in der Volldelegation als auch in den einzelnen Arbeitsgruppen
durch Mitarbeiter des Vororts des Schweizerischen Handels- und Industrie-
Vereins und des Schweizerischen Bauernverbandes vertreten. Das
Verhandlungskonzept wurde in allen Details vorbereitet. Der Geist in der
Verhandlungsequipe war von der Vorbereitungs- bis zur Endphase
ausgezeichnet. Die Schweiz hatte den Vorteil, dass sie von den Neutralen jeweils
als erste zu den Verhandlungen antreten konnte. Dazwischen fanden
regelmässig sogenannte Koordinationssitzungen mit den übrigen Neutralen statt.

Das Angebot einer umfassenden industriellen Freihandelszone

Ausgangspunkt und Grundlage der Verhandlungen war das Angebot einer
umfassenden Freihandelszone für industrielle Güter von seiten der Ewg. In
den Verhandlungen ging es um die nähere Konkretisierung dieser
Freihandelszone, die Festlegung des Zollabbaus, der Ursprungskriterien, des

Wettbewerbrechts, der Übergangsfristen für gewisse Produkte, um die Gestaltung

der sektoriellen Ausweichklausel und der sogenannten Entwicklungsklausel.

In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass anlässlich der letzten
EFTA-Ministerkonferenz vom 4./5. Mai 1972 seitens der Rest-EFTA-Staaten
beschlossen wurde:

— die Bestimmungen über den Zollabbau und andere Vereinbarungen bei¬

zubehalten;
— auf der Basis des Vertrages von Stockholm die Efta unter den Rest-

Mitgliedern weiterzuführen, um die erreichten Vorteile auch in Zukunft zu
sichern;

— bezüglich der Ursprungskriterien Anpassungen an die neuen Verhältnisse

vorzunehmen.

Der Entscheid zugunsten eines Freihandelsabkommens darf mit besonderer

Genugtuung verzeichnet werden. Die seitherige Integrationsentwicklung
hat den Schöpfern der Efta und ihrem Weitblick - schweizerischerseits

vor allem dem damaligen Direktor der Handelsabteilung des Evd und
späteren Bundesrat Hans Schaffner sowie meinen Vorgängern im Vorort,
Heinrich Hornberger und Peter Aebi - recht gegeben. Es hat sich gelohnt,
die Nerven zu behalten und nicht mit dem Rücken gegen die Wand das
damals Unmögliche erzwingen zu wollen. Die Konzipierung der Efta war
eine historische Leistung. Mit dem langjährigen Bestehen der Efta - einer
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Konstruktion der EwG-Aussenseiter, zur späteren Vorbereitung des Brückenschlages

- konnte seitens der Ewg die Macht des Faktischen nicht mehr
übersehen werden. Der Gedanke der Freihandelszone hatte sich
durchgesetzt.

Die industrielle Freihandelszone ermöglicht es uns, an einem erweiterten
europäischen Markt teilzunehmen unter Aufrechterhaltung unserer Neutralität

und der wesentlichen Elemente unserer staatlichen Struktur, das heisst
der direkten Demokratie, des internen Rechtssetzungsverfahrens und des

föderalistischen Staatsaufbaus. Diesen Faktoren muss entscheidende Bedeutung

beigemessen werden. Im Gegensatz zur Zollunion gewährleistet die
Freihandelszone aber auch die Durchsetzung des Prinzips der « treaty making
power» (Vertragsschlussfähigkeit) gegenüber Drittstaaten. Ein Mitgliedstaat
der Freihandelszone kann gegenüber Drittstaaten eine autonome Handelspolitik

betreiben und in internationalen Organisationen in eigenem Namen
auftreten. Die Freihandelszone ist damit vereinbar mit Art. 2 der
Bundesverfassung: «Der Bund hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit
des Vaterlandes gegen aussen, Handhabung von Ruhe und Ordnung im
Innern, Schutz der Freiheit und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung
ihrer gemeinsamen Wohlfahrt. » Demgegenüber hätte ein weitgefasster
Assoziierungsvertrag ohne gestaltende Mitwirkung eine Satellisierung bedeutet.

Die Ewg anerkennt gegenüber früher mit der Konzeption der
Freihandelszone dreierlei:

— erstens den Sonderfall der Neutralen;
— zweitens die Notwendigkeit, eine Wiederaufrichtung von Handels- und

Zollschranken in Westeuropa zu vermeiden ;

— drittens die faktisch bereits bestehende wirtschaftliche Integration, die

enge Verflechtung mit den Nichtbeitrittskandidaten.

Letztere bezogen 1970 aus der Ewg Waren im Werte von 9,7 Mia. Dollar
gegenüber 6,2 Mia. Dollar der Beitrittskandidaten. Die Schweiz bezieht
58% ihrer Einfuhr aus der Ewg und 18% aus der Efta, während sich
die Ausfuhr nach der Ewg auf 37%, nach der Efta auf 21% beziffert.

Gegenüber 1959 haben sich anteilsmässig die Handelsströme zwischen der
Schweiz und der Ewg kaum verschoben. Dass sich die befürchtete
Diskriminierung in erträglichem Mass hielt, ist nicht zuletzt auch auf die Kennedy-
Runde zurückzuführen, welche eine Reduktion der mittleren Zollbelastung
der Ewg von 11 auf 7,5% herbeiführte. Aus dem Umstand, dass in den
letzten zwölf Jahren anteilsmässig die globalen Handelsströme zwischen der
Schweiz und der Ewg faktisch unverändert geblieben sind, ist auch die
verminderte Bedeutung der Zölle als handelspolitisches Instrument ersichtlich.
Im einzelnen haben selbstverständlich gewisse Verschiebungen in der Zu-
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sammensetzung der Handelsströme stattgefunden. Im Jahre 1971 hat die
Schweiz 8400 Franken pro Kopf der Bevölkerung im Aussenhandel umgesetzt.

Von den Industrienationen sind lediglich die Niederlande sowie
Belgien-Luxemburg noch stärker aussenhandelsverbunden. Dieser Betrag zeigt
eindrücklich die ausserordentliche Verflechtung der schweizerischen
Volkswirtschaft mit der Weltwirtschaft, das heisst er bringt den hohen Grad
faktischer wirtschaftlicher Integration unseres Landes zum Ausdruck. Würde
man die Einnahmen und Ausgaben aus dem Personen- und Dienstleistungsverkehr

sowie die Kapitalerträgnisse einbeziehen, wäre die Verflechtung
noch intensiver. Diese faktische Integration in der Weltwirtschaft, der
Zugang zu den Weltmärkten, welche sich die Schweiz erkämpfen müsste, ist
vereinbar mit der eidgenössischen Staatsidee.

Den günstigen Grundsatzentscheid zugunsten einer industriellen Freihandelszone

dürften ausserdem die weltpolitische Lage beziehungsweise die Ost-
West-Entspannung, die erreichte Konsolidierung der Ewg, die Krise des

internationalen Währungssystems und - wie sich Botschafter Jolies
ausgedrückt hat - das «Interesse an einer europäischen Stabilitätszone sowie der
Zeitpunkt wegen der skandinavischen Referenden» wesentlich mitbeeinflusst
haben. Schliesslich dürfte beigetragen haben, dass die Ewg heute bedeutend

weniger doktrinär eingestellt ist als in den ersten Jahren nach der
Gründung. Beim angestrebten Abkommen handelt es sich um die
konsequente Fortsetzung der bisherigen Integrationspolitik des Bundesrates sowie
derjenigen des Vororts, welche die Eigenständigkeit der Schweiz mit einer
europäischen und weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu vereinen
sucht. Niemals bisher - und vielleicht auch niemals später - ist die
Gelegenheit zum Abschluss eines derartigen Abkommens für die Schweiz so
günstig wie heute.

Es ist eine irrtümliche Ansicht, wenn behauptet wird, eine industrielle
Freihandelszone bevorzuge einseitig die Grossunternehmungen der
Exportindustrie. Diese sind eher in der Lage, Zollschranken zu überspringen. Sind
sie multinational organisiert, so fällt es ihnen durch Verstärkung der
Auslandinvestitionen um so leichter. Erheblichen Gewinn werden vom geplanten
Abkommen vor allem auch exportorientierte Klein- und Mittelbetriebe ziehen.
Hinzu kommt, dass von einem Wirtschaftsraum von 300 Mio. Konsumenten
und Produzenten mannigfaltige wirtschaftliche und technologische Impulse
im Sinne einer vermehrten Arbeitsteilung und Wohlstandssteigerung
ausgehen werden. Selbstverständlich dürfte der Wettbewerb im allgemeinen
schärfer werden, und auch der wirtschaftliche Strukturwandel wird sich
beschleunigen. Es ist jedoch nicht angebracht, die wirtschaftlichen Auswirkungen

zu überschätzen und allzu weittragende Veränderungen zu erwarten.
Die Anpassungen dürften sich im Rahmen halten. Die Wirtschaft ist bereits
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heute intensiv und vielfältig mit der Aussenwelt verflochten, und der Mangel
an Arbeitskräften schränkt die Expansionsmöglichkeiten ohnehin ein. Bei
völligem Abseitsstehen der Schweiz dürfte sich der Strukturwandel infolge des

Aufbaus zusätzlicher Zoll- und Handelsschranken und einer damit verbundenen

Verschlechterung der internationalen Konkurrenzstellung jedoch
wesentlich schärfer gestalten als im Falle eines Freihandelsabkommens.
Die Befürworter einer Isolierung der Schweiz geben sich einer argen
Täuschung hin, wenn sie glauben, damit um Strukturänderungen herumzukommen.

Die Hauptpunkte der Freihandelslösung

Das Abkommen beschränkt sich strikte auf den handelspolitischen Bereich.
Der Abbau der Zölle für Industrieprodukte soll in fünf Stufen zu je 20%
erfolgen, am 1. April 1973 beginnen und am 1. Juli 1977 vollendet sein. Als
Ergebnisse seien im einzelnen lediglich die folgenden Punkte festgehalten:
— Keine permanenten Ausnahmen vom Zollabbau, also Verzicht auf «gel

tarifaire».
— Ausnahmen vom industriellen Zollabbau gibt es lediglich während der

Übergangszeit. Für Papier ist dieselbe auf elf Jahre festgesetzt worden,
für eine Reihe anderer Produkte (Eisenlegierungen, Aluminium und
gewisse Metalle) erfolgt der Zollabbau innerhalb von sieben Jahren.

— Linearer Abbau des Industrieschutz-Elementes für verarbeitete Nahrungsmittel,

wobei das bewegliche Element, das die Kostenunterschiede der
Agrarproduktion beim Import und Export ausgleicht, als Element der
Landwirtschaftspolitik bestehen bleibt. Von den Agrarerzeugnissen, die
bereits in den EFTA-Freihandel einbezogen waren, werden einige dem
Zollabbau unterstellt.

— Vorläufige Beibehaltung der Fiskalzölle (1,5 Mia. Franken) auf flüssigen
Treibstoffen, Filmen und Produkten der Automobilindustrie. Der
gemischte Ausschuss wird die Lage bezüglich der Umwandlung in interne
Steuern vor dem 1. Januar 1980 überprüfen.

— Festlegung von Ursprungskriterien zwecks Vermeidung von
Handelsverlagerungen als Folge der Zollbelastungsunterschiede zwischen dem
gemeinsamen Tarif der Ewg und dem schweizerischen Zolltarif. Die
Ursprungskriterien entscheiden schlussendlich über den konkreten Inhalt des

Abkommens. Sie bestimmen, welche Waren unter welchen Bedingungen
in den Genuss des Zollabbaus gelangen. Ich möchte festhalten, dass die
schweizerische Verhandlungsdelegation auf diesem speziellen Gebiet das
Maximum herausgeholt hat, was unter den gegebenen Verhältnissen
überhaupt möglich war.
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— Beibehaltung kriegswirtschaftlicher Vorkehren (Pflichtlagerbeiträge unter
der Bedingung der Wettbewerbsneutralität, Suspendierungsklausel im
Kriegsfall und bei ernsthaften internationalen Krisen).

— Sicherung des kriegswirtschaftlichen Bereitschaftsgrades der eisenschaffenden

Industrie über «surveillance souple», sektorielle Schutzklausel
und Schrottausfuhrverbot.

— Respektierung des Grundsatzes der nationalen Landwirtschaftspolitik.
— Festlegung von Regeln zur Sicherung einheitlicher Wettbewerbsgrundsätze

für den grenzüberschreitenden Warenverkehr im gesamten Raum
der Freihandelszone. Ein Einbruch des Wettbewerbsrechts der Ewg in
das schweizerische Kartellrecht findet nicht statt.

— Aufstellung von Schutzklauseln. Deren Anwendung ist vorgesehen in
Fällen sektorieller oder regionaler Schwierigkeiten, bei ernsthaften
Zahlungsbilanzstörungen sowie bei Dumpingpraktiken usw.

Nicht berücksichtigt worden sind die schweizerischen Postulate betreffend

die Zuerkennung einer Schiedsgerichtsklausel sowie einer nicht diskri-
minatorisehen Politik beim staatlichen Einkaufswesen im Sinne der
bestehenden EFTA-Regelung.

Die Entwicklungsklausel

Das geplante Abkommen sieht im Sinne eines institutionellen Unterbaus
ein gemeinsames paritätisches Organ vor. Diese Gemischte Kommission
hat sich mit der Anwendung und der technischen Durchführung des
Abkommens zu befassen. Sie bietet aber auch die Möglichkeit für
periodische Aussprachen über Fragen von gemeinsamem Interesse. In einer Klausel

soll aber auch zum Ausdruck gebracht werden, dass die Zusammenarbeit

im gegenseitigen Einvernehmen auf weitere Bereiche ausgedehnt werden

kann, falls dies als zweckmässig und möglich erscheint. Diese erweiterte

Zusammenarbeit könnte sich beispielsweise auf den Umweltschutz,
die Industriepolitik, die Technologie, die Energiepolitik und die Koordinierung

bei der Währungspolitik beziehen. Der letztgenannte Punkt scheint
mir gegenwärtig der dringlichste zu sein.

Wie Botschafter Jolies ausgeführt hat, wird es sich im Rahmen des
Abkommens nur um eine reine Informations- und Konsultationstätigkeit handeln

können, wie sie heute schon in der Gemischten Kommission mit der
Bundesrepublik, Italien und Frankreich besteht. Es werde klar zum
Ausdruck gebracht werden müssen, dass neue Vereinbarungen erforderlich sind,
wenn diese Konsultationen zum Schluss führen, dass die Zusammenarbeit
institutionalisiert werden soll. Es besteht also nicht die geringste Gefahr
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einer sogenannten «Eskalation des Freihandelsabkommens». Einen
derartigen Automatismus haben die Europäischen Gemeinschaften stets
abgelehnt, weil sie gegen eine Mitwirkung von Nichtmitgliedern in ihren
Gremien eingestellt sind. Die EwG-Länder fanden sich zu dieser Formulierung
der Entwicklungsfähigkeit im Abkommen nur deshalb bereit, weil auch für
sie eine Zusammenarbeit auf weiteren Gebieten, vor allem in Währungsfragen,

wünschbar und notwendig werden könnte.
Der Entwicklungsklausel kommt also nicht die Funktion eines

Trojanischen Pferdes zu. Dies ist im Hinblick auf eine allfällige Volksabstimmung

besonders wichtig. Es geht nicht um Konzessionen schweizerischer-
seits im Sinne einer vorzubereitenden Abtretung wesentlicher Souveränitätsrechte

an supranationale Organe, sondern darum, Mittel und Wege zusichern,
um über die Möglichkeiten eines Konsultationsverfahrens allenfalls sich
anbahnende Diskriminierungen zu vermeiden. Über jede Ausdehnung des

Vertrages mit neuen Verpflichtungen müsste neu verhandelt und neu
beschlossen werden. Jede zusätzliche Vereinbarung wäre dem normalen
verfassungsrechtlichen Vernehmlassungsverfahren zu unterwerfen.

Zur Frage der Volksabstimmung

Eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Durchführung einer
Volksabstimmung ist an sich nicht gegeben. Dennoch wird sie vom Bundesrat
befürwortet. Das Parlament wird über die Frage eines obligatorischen
Referendums entscheiden müssen. Die Anwendung des fakultativen
Staatsvertragsreferendums nach Artikel 89 Bv wird durch die im Abkommen
vorgesehene Kündigungsklausel ausgeschlossen.

Der Verfasser möchte auf die Überlegungen des Bundesrates in diesem

Zusammenhang nicht eintreten. Sollte der Entscheid seitens der
Bundesversammlung zugunsten einer Volksabstimmung lauten, so ist eine intensive,
sachliche Aufklärung der Bevölkerung ganz besonders notwendig.

Ausblick

Der erfolgreiche Abschluss des geplanten Freihandelsabkommens bedeutet
auch Epoche in der klassischen Zoll- und Handelspolitik. Die Zollpolitik
wird inskünftig an Bedeutung in der sich verändernden und zusammenrückenden

wirtschaftlichen Welt des Westens einbüssen. Am dringendsten
notwendig wird die Schaffung einer stabilen internationalen Währungsordnung

sein. Die permanente Währungskrise kann die Früchte gefährden,
die uns eine geschmeidige Handelspolitik mit dem Ziel eines hohen zwi-
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schenstaatlichen Liberalisierungsgrades gebracht hat und nun erneut bringen
wird. Nicht nur im Rahmen der Ewg und der Rest-EFTA, sondern zwischen
den Industriestaaten ganz allgemein wird eine vermehrte und intensivere
wirtschafts- und währungspolitische Zusammenarbeit notwendig sein, wobei
der Dollar als Leit- und Reservewährung entlastet und die inflatorischen
Gefahren der kurzfristigen internationalen Kapitalbewegungen eingedämmt
werden mussten. Eine stabile Weltwährungsordnung setzt jedoch ihrerseits
monetäre Disziplin, straffe Budget- und Kreditpolitik und entsprechendes
Verhalten der Sozialpartner in den westlichen Industriestaaten beziehungsweise

einen erfolgreichen Kampf gegen die Inflation auf allen Stufen voraus.
Was die Ewg anbetrifft, so wird sie sich zweifellos weiter zu einem starken

wirtschaftlichen Machtgebilde, zumindest ebenbürtig demjenigen der Usa,
entwickeln. Eine eigentliche, bestimmende politische Kraft stellt sie jedoch
noch nicht dar. Eine gewisse politische Koordinierung wäre aber inskünftig
notwendig, sonst geraten einzelne ihrer Teile sukzessive in den Sog der
Gravitationskraft des östlichen Kolosses, und Europa würde - um mit Paul
Valéry zu sprechen - eines Tages zu einem «kleinen Vorgebirge des
asiatischen Kontinents». Europa und die Ewg sind noch keine selbständige
dritte Macht, kein politischer Faktor von eigenem Gewicht, solange ihre
Sicherheit und Freiheit vom amerikanischen Nuklearschirm und von in
Europa stationierten amerikanischen Truppen abhängig sind. Es besteht weder

ein entsprechender politischer Wille, der einem europäischen Bundesstaat,

einem Nationalitätenstaat, Gestalt geben könnte, noch ist eine höhere
europäische Staatsidee über den Institutionen, über der Rechtsordnung
erkennbar, eine Idee, die von der überwiegenden Mehrheit der Franzosen,
Deutschen, Briten, Skandinavier und Italiener anerkannt würde.

Trotz einer unglaublichen allgemeinen Wohlstandssteigerung haben die
300 Millionen Europäer zu ihrer Selbstverteidigung wenig getan, um - wie
sich Willy Bretscher ausgedrückt hat - «ihren Anteil an der dem
atlantischen Bündnis auferlegten Verantwortung für die Sicherung von Frieden
und Freiheit in der durch dieses Bündnis geschützten Zone im Vorgebirge
Asiens auf sich zu nehmen»2. Ob das soziale und politische Klima der
siebziger Jahre in dieser Hinsicht Fortschritte bringen wird, sei vorderhand
dahingestellt.

xEs sei wenigstens auf folgende Bei- schaftlichen Konflikt und die Lage der
träge hingewiesen, die in den ersten Jahren Schweiz, Schweizer Monatshefte, Nr. 1,

der Integrationsdiskussion erschienen sind: 1961. - H. Schaffner und H. Hornberger,
P. Aebi, Die Integrationsfrage in schweize- Die Schweiz und die europäische
Wirtrischer Sicht, Schweizer Monatshefte, Nr. Schaftsintegration, Zwei Referate, gehal-
9,1962. - H. Hornberger, Die Entwicklung ten an der Delegiertenversammlung des
der europäischen Integration zum wirt- Schweizerischen Handels- und Industrie-



FREIHANDELSABKOMMEN 411

Vereins vom 20. September 1958, Hrsg. vom
Vorort. - H. Schaffner, Der schweizerische
Staatsgedanke in der heutigen Umwelt,
Schweizer Monatshefte, Nr. 6, 1962. -
F. T. Wahlen, Die schweizerische
Wirtschaft vor der europäischen Integration,
Nzz, Nr. 3804, 1960. - G. Winterberger,
Brückenschlag durch Zollharmonisierung
Schweizer Monatshefte, Nr. 10, 1961. -
G. Winterberger, Schweizerischer Staatsgedanke

und europäische Integration, Refor¬

matio, Heft 5/6, 1963. - 2W. Bretscher,
Europa und Amerika in der Krise der
atlantischen Beziehungen, Vortrag, Nzz-Verlag,
Zürich 1972, S. 2. - Vgl. ferner auch: K.
Jacobi, Europäische Integration undschwei-
zerische Landesverteidigung, Referat
anlässlich der Hauptversammlung der
Offiziersgesellschaft der Stadt Bern vom 10.

April 1972 (Vervielfältigung c/o
Handelsabteilung des Evd), S. 22 und 23.

Jacques Freymond

Incidence sur la pohtique intérieure de la Suisse

Le thème proposé à notre réflexion peut paraître tristement banal. On entrevoit

aisément le canevas du discours type: le gouvernement fédéral a conclu
avec la Cee un accord de libre échange et non pas un traité d'association.
Cet accord est fondé sur une réciprocité d'intérêts reconnue de part et
d'autre: il nous ouvre largement un marché important, libérant dès 1977
60% de nos exportations, 77% de nos importations - tout en nous laissant
notre liberté de conduire notre politique économique avec des pays tiers;
il fixe les principes directeurs en matière de concurrence; il ne présente
pas de menaces directes pour notre agriculture, mais au cas même où
certaines dispositions seraient arrêtées en matière agricole, il semblerait plutôt
présenter des avantages. L'accord contient non seulement des clauses de

sauvegarde; il est - ou du moins nous le souhaitons - «évolutif» en ce
sens qu'il est ouvert à des adaptations en fonction des circonstances. Et son
application sera contrôlée par une commission mixte dont les décisions
seront soumises à la règle de l'unanimité.

En fait, nous obtenons ce que nous avons toujours cherché: la coopération

économique accrue sans l'intégration politique. Nous restons maîtres
de notre destin, libres de pratiquer notre politique de neutralité et de

poursuivre, en toute indépendance et conformément à notre génie national,

la modernisation de nos institutions.
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